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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1989

Norm

ABGB §94

ABGB §896

Rechtssatz

Steht die Begründung einer Solidarschuld von Ehegatten mit deren gemeinsamer Lebensführung in unmittelbarem

Zusammenhang, wird die Schuldtragung im Innenverhältnis durch die eheliche Beistandsp5icht nach § 94 ABGB

bestimmt.
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